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Betreff:

Lehndorfer Turn- und Sportverein von 1893 e. V. | Temporäre 
Anmietung von Umkleide- und Sanitärcontainern - Verlängerung 
des Mietzeitraums
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0670 Sportreferat

Datum:
10.01.2024

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 23.01.2024 Ö

Beschluss:
„Der Bewilligungszeitraum der Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 92.762,01 € für den 
Lehndorfer Turn- und Sportverein von 1893 e. V. zur temporären Anmietung von Umkleide- 
und Sanitärcontainern wird bis zum 30. April 2024 verlängert.“

Sachverhalt:
In der Sitzung des Sportausschusses vom 28. Februar 2023 wurde die Gewährung eines 
Zuschusses in Höhe von bis zu 43.980,27 € für den Lehndorfer Turn- und Sportverein von 
1893 e. V. (LTSV) zur weiteren Anmietung von vier Umkleide- und zwei Sanitärcontainern für 
die Sportanlage Blitzeichenweg beschlossen (Ds. 23-20589). 

Mit Beschluss des Sportausschusses vom 30. November 2023 wurde die Gewährung eines 
weiteren Zuschusses in Höhe von bis zu 48.781,74 € für den Lehndorfer Turn- und 
Sportverein von 1893 e. V. (LTSV) zur weiteren Anmietung von vier Umkleide- und zwei 
Sanitärcontainern für die Sportanlage Blitzeichenweg entschieden (Ds. 23-22381). 

Beide Zuschüsse wurden beschieden und sind bereits in voller Höhe an den LTSV 
ausgezahlt. Der Bewilligungszeitraum endete gemäß den gefassten Beschlüssen am 30. 
November 2023.

Der LTSV hat in der Zwischenzeit Kontakt mit der Verwaltung aufgenommen, da sich die 
Baumaßnahmen zum Neubau des Sportfunktionsgebäudes verzögert haben. Die 
Fertigstellung ist nach jetzigem Stand für April 2024 geplant. Dementsprechend beabsichtigt 
der LTSV die Verlängerung des Mietzeitraums der Umkleide- und Sanitärcontainer bis Ende 
März. 

Nach Angaben des LTSV sind die bereits bewilligten Finanzmittel ausreichend für eine 
Verlängerung, es entsteht kein zusätzlicher Zuschussbedarf.

Die Verwaltung empfiehlt daher, den Bewilligungszeitraum der gewährten Zuwendungen in 
Gesamthöhe von bis zu 92.762,01 € bis zum 30. April 2024 zu verlängern.
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